
    

Richter Reinhard Dold 
 
 

wird aufgefordert, folgende Unterlassungserklärung abzugeben: 
 
 
 
 

Unterlassungserklärung 

Ich, Reinhard Dold, Vorsitzender Richter der dritten Zivilkammer am Landgericht Heidelberg, 

verpflichte mich, es zu unterlasssen, in Entscheidungen, die die Dauer des Gerichtsverfahrens der vor 

sechs Jahren am 14.05.2013 erlassenen EV 23 C 212/13 des Amtsgerichts Heidelberg betreffen, 

zwecks vorsätzlicher Rechtsbeugung in Verstoß gegen meinen Richtereid bewußt zu verschweigen, 

daß am 22.06.2018 gemäß § 198 Abs. 3 Satz 1 GVG eine Verzögerungsrüge erhoben wurde. 

 
_____________________________________________ 

(Reinhard Dold, Vorsitzender Richter am Landgericht) 
 

 
 
 

Deutsches Richtergesetz 

§ 38 Richtereid 

(1) Der Richter hat folgenden Eid in öffentlicher Sitzung eines Gerichts zu leisten: 

"Ich schwöre, das Richteramt getreu dem Grundgesetz für die Bundesrepublik 

Deutschland und getreu dem Gesetz auszuüben, nach bestem Wissen und Gewissen 

ohne Ansehen der Person zu urteilen und nur der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen, 

so wahr mir Gott helfe." 

(2) Der Eid kann ohne die Worte "so wahr mir Gott helfe" geleistet werden. 
 

 
 
 

Nachstehend ist das Original der Verzögerungsrüge vom 22.06.2018 aus der Akte 23 C 212/13 als 

Faksimile reproduziert. Dieses Original enthält handschriftliche Notizen der Richterin Stefanie Baum. 

Diese Verzögerungsrüge hat Richter Reinhard Dold zwecks Rechtsbeugung vorsätzlich verschwiegen. 

Zu allen weiteren Details siehe das Dokument http://www.chillingeffects.de/dold4.pdf. 

 

http://www.chillingeffects.de/dold4.pdf





